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Antrag 

der Abgeordneten Ludwig Hartmann, Katharina 
Schulze, Dr. Christian Magerl, Thomas Gehring, Ul-
rike Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Thomas 
Mütze, Markus Ganserer, Rosi Steinberger, Martin 
Stümpfig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Reduzierung der Feinstaub- und Stickoxidbelas-
tung in Bayern 

Der Landtag wolle beschließen: 

1. Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Aus-
schuss für Umwelt und Verbraucherschutz zu be-
richten, auf welche Weise sie erreichen will, dass 
auch in Bayern endlich die Vorgaben der EU-
Luftreinhaltungsrichtlinie eingehalten werden. Da-
bei ist unter anderem zu berichten, welche Maß-
nahmen die Staatsregierung bislang getroffen hat, 
um diese Belastungen zu reduzieren, welchen Er-
folg diese Maßnahmen hatten und welche weite-
ren Schritte wann mit welchen Zielsetzungen ge-
plant sind. 

2. Ferner wird die Staatsregierung aufgefordert, im 
Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz 
über die Umsetzung des Urteils des Verwaltungs-
gerichts (VG) München vom 21. Juni 2016 zu be-
richten. Mit diesem Urteil wurde der Freistaat 
Bayern aufgefordert, den für München geltenden 
Luftreinhalteplan so zu ändern, dass dieser die er-
forderlichen Maßnahmen zur schnellstmöglichen 
Einhaltung des über ein Kalenderjahr gemittelten 
Grenzwertes für Stickstoffdioxid (NO₂) in Höhe 
von 40 µg/m

3
 im Stadtgebiet München enthält. 

 

 

Begründung: 

Zu 1. 

Die Feinstaubbelastung in vielen bayerischen Städten 
ist nach wie vor viel zu hoch. Bis einschließlich 
12. Februar 2017 verzeichnete das Umweltbundesamt 
in Nürnberg (Messstelle Von-der-Tann-Straße) 
19 Grenzwertüberschreitungen, in München (Stachus) 
18, in Würzburg (Stadtring Süd) 17, in München 
(Landshuter Allee) 16, in Augsburg (Karlstraße) 15 
und in Passau (Stelzhamerstraße) 13 Überschreitun-
gen. In der Tabelle der meisten Überschreitungen 

Deutschlands ist Bayern sechs Mal unter den ersten 
elf vertreten. Die gesundheitlichen Gefahren sind er-
heblich: „Sie reichen von Schleimhautreizungen und 
lokalen Entzündungen in der Luftröhre und den Bron-
chien oder den Lungenalveolen bis zu verstärkter 
Plaquebildung in den Blutgefäßen, einer erhöhten 
Thromboseneigung oder Veränderungen der Regulie-
rungsfunktion des vegetativen Nervensystems (Herz-
frequenzvariabilität).“ (Umweltbundesamt) 

Die EU hat sich mit ihrem Kurzzeitwert an den Luft-
qualitätsleitlinien der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) orientiert, erlaubt aber für das Jahresmittel 
einen Wert von 40 µg/m3 , also einen Wert, der dop-
pelt so hoch ist, wie von der WHO vorgeschlagen. 

Auch die Belastung mit Stickstoffoxiden nimmt weiter 
zu. Laut lufthygienischem Jahresbericht des Landes-
amts für Umwelt (LfU) für 2015 stieg die Belastung im 
Durchschnitt aller Messstationen um 2 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr. Auch in der vorläufigen Kurz-
auswertung für 2016 heißt es. „Für Stickstoffdioxid 
waren wie in den Vorjahren Grenzwertüberschreitun-
gen beim Jahresmittelwert zu verzeichnen. Der Grenz-
wert für das Jahresmittel von 40 µg/m

3
 wurde an den 

Messstationen München/Landshuter Allee (80 µg/m
3
), 

München/Stachus (56 µg/m
3
), Augsburg/Karlstraße 

und Nürnberg/Von-der-Tann-Straße (jeweils 46 µg/ 
m

3
), Würzburg/Stadtring Süd und Regensburg/Rat-

haus (jeweils 42 µg/m³) überschritten.“ 

Zu 2. 

Das VG München verpflichtet den Freistaat Bayern 
mit zwei am 21. Juni 2016 bekanntgegebenen Ent-
scheidungen dazu, wirksamere Maßnahmen als bis-
lang zur schnellstmöglichen Einhaltung des gesetzli-
chen Immissionsgrenzwerts für Stickstoffdioxid (NO₂) 
in der Stadt München zu ergreifen. Das Verwaltungs-
gericht München gibt dazu als Begründung an: 

Die NO₂-Belastung liege an den Messstellen Lands-
huter Allee und Stachus im Jahresmittel erheblich 
über dem gesetzlich festgelegten Grenzwert. Hieraus 
ergebe sich die im Verfahren des Verkehrsclub 
Deutschland (VCD) ausgesprochene Verpflichtung 
des Freistaates Bayern, in den Luftreinhalteplan für 
München geeignete Maßnahmen aufzunehmen, um 
den Grenzwert für NO₂ schnellstmöglich einzuhalten. 
Der Freistaat Bayern gehe selbst davon aus, dass der 
Grenzwert an den genannten Messstationen ohne 
zusätzliche Maßnahmen keinesfalls vor dem Jahr 
2025 (Stachus) bzw. 2030 (Landshuter Allee) einge-
halten werden könne. Die bisher eingeleiteten Maß-
nahmen seien deshalb nicht wirksam genug. Auch sei 
nicht zu erwarten, dass sich die erforderlichen Maß-
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nahmen aus der vom Freistaat Bayern aktuell beab-
sichtigten gutachterlichen Untersuchung zur Fort-
schreibung des Luftreinhalteplans ergeben werden. 
Konkrete, gegebenenfalls auch verkehrsbeschrän-
kende Maßnahmen würden darin nicht geprüft wer-

den. Das Verwaltungsgericht München hat weiterhin 
die Änderung des Luftreinhalteplans innerhalb eines 
Jahres unter Androhung eines Zwangsgelds gefor-
dert. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Ludwig Hartmann, Katharina Schulze, 
Dr. Christian Magerl u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/15523 

Reduzierung der Feinstaub- und Stickoxidbelastung in Bayern 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Dr. Christian Magerl 
Mitberichterstatter: Hans Ritt 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbrau-
cherschutz federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse 
haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 65. Sit-
zung am 23. Februar 2017 beraten und e i n s t im m i g  Zu-
stimmung empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Ludwig Hartmann, Katharina Schulze, 
Dr. Christian Magerl, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mis-
tol, Gisela Sengl, Thomas Mütze, Markus Ganserer, Rosi Stein-
berger, Martin Stümpfig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/15523, 17/16188 

Reduzierung der Feinstaub- und Stickoxidbelastung in Bayern 

1. Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Ausschuss für Umwelt 
und Verbraucherschutz zu berichten, auf welche Weise sie errei-
chen will, dass auch in Bayern endlich die Vorgaben der EU-
Luftreinhaltungsrichtlinie eingehalten werden. Dabei ist unter an-
derem zu berichten, welche Maßnahmen die Staatsregierung bis-
lang getroffen hat, um diese Belastungen zu reduzieren, welchen 
Erfolg diese Maßnahmen hatten und welche weiteren Schritte 
wann mit welchen Zielsetzungen geplant sind. 

2. Ferner wird die Staatsregierung aufgefordert, im Ausschuss für 
Umwelt und Verbraucherschutz über die Umsetzung des Urteils 
des Verwaltungsgerichts (VG) München vom 21. Juni 2016 zu be-
richten. Mit diesem Urteil wurde der Freistaat Bayern aufgefordert, 
den für München geltenden Luftreinhalteplan so zu ändern, dass 
dieser die erforderlichen Maßnahmen zur schnellstmöglichen Ein-
haltung des über ein Kalenderjahr gemittelten Grenzwertes für 
Stickstoffdioxid (NO₂) in Höhe von 40 µg/m

3
 im Stadtgebiet Mün-

chen enthält. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe also den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über eine Europaangelegenheit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner Sitzung am Dienstag das unter Nummer 1 aufgeführte öffentliche Konsultati-

onsverfahren zu einer multilateralen Form der Beilegung von Investitionsstreitigkeiten 

abschließend beraten und empfohlen hat, die auf Drucksache 17/16301 ausgedruckte 

Stellungnahme abzugeben. Ergänzend schlägt er vor, in den Beschluss den Satz "Die 

Stellungnahme wird unmittelbar an die Europäische Kommission übermittelt" aufzu-

nehmen. Die Beschlussempfehlung und das Abstimmungsverhalten der Fraktionen 

sind in der aufgelegten Liste aufgeführt.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER und vom BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN. Gibt es Gegenstimmen? – Das ist nicht der Fall. Gibt es Enthaltungen? – 

Auch nicht. Dann übernimmt der Landtag die Voten.

Protokollauszug
101. Plenum, 06.04.2017 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 101. Vollsitzung am 6. April 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 101. Vollsitzung am 6. April 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 101. Vollsitzung am 6. April 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 101. Vollsitzung am 6. April 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 101. Vollsitzung am 6. April 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 101. Vollsitzung am 6. April 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 101. Vollsitzung am 6. April 2017


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 17/15523 vom 16.02.2017
	Beschlussempfehlung mit Bericht 17/16188 des UV vom 23.02.2017
	Beschluss des Plenums 17/16382 vom 06.04.2017
	Plenarprotokoll Nr. 101 vom 06.04.2017

